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GRIS Audit-Checkliste

für Rohre und Formstücke im Abwasserbereich

Ausgabedatum: 1.1.2011

Vorbemerkungen:

a. Das Audit ist grundsätzlich beim Produkthersteller durchzuführen.

b. Diese Audit-Checkliste ist im Rahmen der Erstprüfung und im Rahmen der jährlich durchzu​führenden Erweiterten Überwachungsprüfung von der jeweils überwachenden Prüfstelle zu verwenden.

Sie dient als Nachweis der Erfüllung der kundenbezogenen Anforderungen der zugehörigen GRIS-Gütevorschriften.

	Gütezeichen-Werber / Inhaber:
	

	GRIS-Gütezeichen Nr.:
	

	GRIS-Registrierung seit:
	

	Produkt:
	

	Zugehörige GRIS-GV:
	

	Produkthersteller:
(Name, Adresse, Tel., Fax, E-Mail)
	

	Ansprechpersonen:
	

	Vertretung in Österreich:
(Name, Adresse, Tel., Fax, E-Mail)
	

	Ansprechpersonen bei österreichischer Vertretung:
	

	Auditdatum:
	

	Auditor:
	

	Art der Prüfung und Nummer des Berichtes:
(z.B. Erstprüfung, erweiterte Überwachungs​prüfung)
	

	Produktionsprogramm / Lieferumfang gemäß Überwachungsvertrag:
	

	Beobachtung:
(z.B. Dokumentation im aktuellen Katalog mit Ausgabedatum ……)
	

	Nachweis einer gültigen ÖNORM-Registrierung:
	

	Beobachtung:
(z.B. vorhanden, aber Registrierumfang nicht identisch mit gültigem Überwachungs​vertrag)
	

	Überwachungsvertrag:
	

	Beobachtung:
(z.B. vorhanden, aber Text nimmt nicht Bezug auf GRIS-Gütevorschrift)
	

	Sonstige Druckschriften: 
(z.B. Lager-, Transport- und Verlege​anleitungen)
	

	Beobachtung:
(z.B. vorhanden; sind auf Homepage des Produktherstellers aktuell abrufbar)
	


Kundenbezogene Anforderungen
	1. Gebrauchsgerechte Handhabung des gegenständlichen Produkts

	Forderung:
Die Ausführung des Erzeugnisses, seine Beschreibung sowie die Bedienungs- und Montageanleitung sind in deutscher Sprache so abzufassen, dass der fehlerfreie Einbau durch Fachpersonal und sein widmungs​gemäßer Betrieb sicher gewährleistet sind.
	Beobachtung:

	
	NZ

Forderung nicht zutreffend
	Ja

Forderung 
erfüllt
	Nein

Forderung nicht 
erfüllt

	Verbesserung:
	


	2. Verfügbarkeit

	Forderung:
Für Rohre und Armaturen (gemäß Anhang 1 und 2 der Österr. Güteanforderungen für Erzeugnisse im Siedlungswasserbau; Aus​gabe Jänner 2009) gilt, dass Standardrohre in Mengen bis zu einem ganzen LKW-Zug so​wie Standardarmaturen innerhalb von 3 Ta​gen auf der Baustelle sein müssen. Entspre​chendes Standardzubehör (z.B. Rohrkupp​lungen) muss innerhalb von 24 Stunden verfügbar sein. 
	Beobachtung:

	
	NZ

Forderung nicht zutreffend
	Ja

Forderung 
erfüllt
	Nein

Forderung nicht 
erfüllt

	Verbesserung:
	


	3. Entsorgung und Wiederverwertung

	Forderung:
Die Rücknahme von Verpackungsmaterial hat entsprechend der Verpackungs-Ver​ordnung zu erfolgen. 

Die Entsorgung von schadhaften Rohren und Rohrverschnitt eigener Produktion bzw. eigener Lieferung hat durch entsprechende Verwertung bzw., wenn dies ökologisch bzw. ökonomisch nicht möglich ist, durch Ent​sorgung zu erfolgen.

Um eine ordnungsgemäße Entsorgung und Wiederverwertung von Produktabfall und Altprodukten sicherzustellen ist für Anbieter solcher Rohre der Nachweis einer ordnungs​gemäßen Entsorgung oder für Kunststoff​rohre eine Mitgliedschaft im ÖAKR (Öster​reichischer Arbeitskreis Kunststoffrohr Recycling) bindend erforderlich.
	Beobachtung:

	
	NZ

Forderung nicht zutreffend
	Ja

Forderung 
erfüllt
	Nein

Forderung nicht 
erfüllt

	Verbesserung:
	


	4. Kundenberatung

	Forderung:
Es muss sichergestellt sein, dass techni​sche Unterlagen in deutscher Sprache vorliegen. Weiters muss für die Kunden​beratung mindestens ein qualifizierter deutschsprachiger Fachmann, mit Kenntnis der österreichischen Normen und sonstigen Vorschriften Planern, Behörden, Baufirmen, Verlegefirmen und Händlern zur Verfügung stehen. Der Fachmann und dessen Qualifi​kation ist vom Hersteller oder dem öster​reichischen Lieferanten zu benennen und im QM-System nachzuweisen.
	Beobachtung:

	
	NZ

Forderung nicht zutreffend
	Ja

Forderung 
erfüllt
	Nein

Forderung nicht 
erfüllt

	Verbesserung:
	


	5. Baustellenbetreuung

	Forderung:
Der Hersteller muss über ein Baustellen​service verfügen, das rasch vor Ort einsetz​bar ist. Für eine effiziente Baustellenbe​treuung ist nachzuweisen, dass mindestens ein qualifizierter deutschsprachiger Anwen​dungstechniker zur Verfügung steht. Der Fachmann und dessen Qualifikation ist vom Hersteller oder dem österreichischen Liefe​ranten zu benennen und im QM-System nachzuweisen.
	Beobachtung:

	
	NZ

Forderung nicht zutreffend
	Ja

Forderung 
erfüllt
	Nein

Forderung nicht 
erfüllt

	Verbesserung:
	


	6. Versicherungsnachweis

	Forderung:
Zur Abdeckung von Ansprüchen aus Schadensfällen hat der Antragsteller den Abschluss einer Betriebshaftpflichtver​sicherung und einer Produkthaftpflichtver​sicherung in angemessener Höhe (Mindestsumme siehe zugehörige GRIS-GV) nachzuweisen. Zum Nachweis ist eine Kopie der Polizze vorzu​legen.
	Beobachtung:

	
	NZ

Forderung nicht zutreffend
	Ja

Forderung 
erfüllt
	Nein

Forderung nicht 
erfüllt

	Verbesserung:
	


	7. Materialrücknahme

	Forderung:
Für Rohre und Formstücke (gemäß Anhang 1 und 2 der Österr. Güteanforderungen für Erzeugnisse im Siedlungswasserbau; Aus​gabe Jänner 2009) verpflichtet sich der Her​steller nach Abschluss der Baustelle nicht benötigte, im verkaufsfähigen Zustand befindliche Standardrohre, Standardform​stücke und Zubehörteile unter Berücksich​tigung einer Manipulationsgebühr, im Um​fang von max. 3% der gelieferten Menge zurückzunehmen
	Beobachtung:

	
	NZ

Forderung nicht zutreffend
	Ja

Forderung 
erfüllt
	Nein

Forderung nicht 
erfüllt

	Verbesserung:
	


	8. Vertretung in Österreich

	Forderung:
Für Rohre und Formstücke (gemäß Anhang 1 und 2 der Österr. Güteanforderungen für Erzeugnisse im Siedlungswasserbau; Aus​gabe Jänner 2009) müssen Hersteller eine Vertretung in Österreich haben, bei der für die gegenständlichen Erzeugnisse ein Kun​dendienst und ein Ersatzteillager eingerich​tet ist. Für die Vertretung in Österreich ist die Eintragung im Firmenbuch oder eine zu​treffende Gewerbeberechtigung vorzulegen.
	Beobachtung:

	
	NZ

Forderung nicht zutreffend
	Ja

Forderung 
erfüllt
	Nein

Forderung nicht 
erfüllt

	Verbesserung:
	


	9. Qualitätsmanagementsystem

	Forderung:
Der Hersteller/Antragsteller hat den Nach​weis zu erbringen, dass er ein QM-System mindestens nach den Regeln der EN ISO 9001 betreibt. Der Nachweis ist ent​weder durch Vorlage eines Zertifikates oder durch einen dafür befugten Auditor zu er​bringen.

Für Betonrohre, Stahlbetonrohre und Stahl​faserbetonrohre und deren zugehörige Formstücke gilt:

Die Qualitätssicherung hat nach dem vom GRIS anerkannten „QM-System des Her​stellers der Sektion Betonrohre im GRIS“ (Ausgabe: 28.2.2008) zu erfolgen und ist gemäß Anhang „Verifizierung QM-System Sektion Beton“ zu auditieren.
	Beobachtung:

	
	NZ

Forderung nicht zutreffend
	Ja

Forderung 
erfüllt
	Nein

Forderung nicht 
erfüllt

	Verbesserung:
	


Gefundene Mängel / Abweichungen / Verbesserung

	Mangel, Abweichung, Verbesserung aus Punkt:
	Zu beheben bis:
	Nächster Audittermin:

	
	
	


Angeführte Verbesserungsmaßnahmen / Abweichungen / Mängel besprochen und Kopie der vorliegenden Checkliste erhalten.

Datum:


Name des Auditors
Name des Auditierten



Stempel und Unterschrift
Stempel und Unterschrift
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